
Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

urn:nbn:de:gbv:45:1-49948

https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:45:1-49948


Won dieser Zeit¬
schrift erscheinen
wöchentlich zwei
Nummern , jede
zu Bogen.

Stadt

Preis deS Jahr,
gangs l ^ Rthl.
Gold ; — bei den
Größt). Oldenb.
Posten beträgt
der gewöhnliche
Portoaufschlag
24 Grote Gold.

und Land.
Dritter Jahrgang.

Mittwoch, 2. April. 184S M SV.

Ueber die Bedeutung des Anathema.
(Beschluß . )

Nicht deutlicher kann das Wesen der Exkommu¬
nikation hcrvortrcten, als durch die furchtbaren Wir¬
kungen auf das bürgerliche Leben, welche als die
zeitlichen Folgen einer Ausschließung aus der christ¬
lichen Gemeinschaft bis tief in das sechszehnte Jahr¬
hundert hinein von der Hierarchie geltend gemacht
worden sind.

Um diese zeitlichen Folgen zu verstehen, müssen
wir uns gegenwärtig halten, daß der Ausgeschlossene
nach der Lehre der römischen Kirche und nach dem
eigentlichen Begriffe des Wortes Anathema, wie
Pabst Klemens VH. sich in Beziehung auf die Lu¬
theraner ausdrückt, äsmiistiviii »eterilge cuin Satans
et angelis eins aäüietns  est .*) Der durch kirch¬

*) Siehe die ganze Stelle weiter unter. — Stepliaiii tlieo.
linx . gw. HI . 1483 : «acri llomliiss
guoruin capils llüs inkerls lllcsts sunt et llevats-
Hos nuns exsomniunicato » vosswus , yuitiu « scilioet
Luioanitsti » iura vicissitnckiiioiugus otlisiorum vota-
ninr oxllibvre . (Für die Strafe selbst oder die Exkom¬
munikation kommt das Wort Anathema nur bei den
lateinischen  Kirchenschriftstellern vor , bei welchen es
aber auch den Bestraften oder Exkommunicirten oft be¬
zeichnet, wie in dem bekannten ^ natlionia «it !) Halls
ttVttisbsrcrrlAa , aaatlleiaa e«se lloslsro vel pro
anatlieiaate Iiadenlluia pronuntio , oxecror , pro
vxeoraliili linde « vel exssraallo st lleteotaallo , ox-
treiuis lllris et exsorstioiiilnis llevoveo.

lichen Urtheilsspruchalso Bestrafte war in jenen
Zeiten hierarchischer Unbeschränktheit nicht bloß als
ein Fluchwürdiger, sondern auch als ein Fluchbrin¬
gender (pestikerus, inortikerns) von Allen zu mei¬
den um des Heils der eigenen Seele willen. Über¬
all, wo er noch seinen Aufenthalt nahm, oder auch
nur gesehen wurde, unterlag das Kirchspiel und nach
Umständen sogar das ganze Land dem Interdikt,
d. h. der Gottesdienst und alle kirchlichen Handlun¬
gen wurden eingestellt, so lange die entweihende
Gegenwart des Fluchbeladenen währte. Aber nicht
allein aus aller menschlichen Nähe war er ausgc-
stoßen, sondern auch aus allen menschlichen Rechten,
verlustig seiner Güter, seiner Ehre, seiner Macht
und des öffentlichen Friedens. Auch im Tode nicht
durfte er auf einem kirchlichen Friedhöfe ruhen.

So folgerte die Hierarchie aus dem Wesen der
Exkommunikation die sämmtlichen Wirkungen der
bürgerlichen Acht, und wußte sie schon im frühesten
Mittelalter nicht selten durch den tiefen Eindruck zu
erreichen, welchen das feierliche Anathema auf die
Gemüther der Menschen hervorbrachte. Aber erst
seit Gregor dem Großen unternahm sie cs, diese
höchste Strafe des in Deutschland und den germa-
nisirtcn Ländern geltenden Rechts ohne die mindeste
Rücksicht auf die Statsgewalten zu verhängen. Viel¬
mehr machten nun die Päbste den „ weltlichen Arm^
verantwortlich für die strengste Ausführung solcher
Urtheilssprüche, die sie besonders häufig im zwölften
und zu Anfänge des dreizehnten Jahrhunderts gegen
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die damaligen Ketzer richteten. Sie erlangten sogar
die statsrechtlicheAnerkennung dieser Verantwortlich¬
keit, als Kaiser Friedrich II. im Jahre 1220 ver¬
ordnte, daß in Folge einer Exkommunikation jedes
Mal auch von den weltlichen Richtern die Acht er¬
klärt werden sollte. *) Denn nur dadurch konnten
nach den bürgerlichen Gesetzen diejenigen Wirkun¬
gen cintretcn, welche die Hierarchie als zeitliche Fol¬
gen der Exkommunikation in Anspruch nahm. Seit
dieser Zeit also war in Deutschland, und bald auch
in anderen Ländern, die Acht eine regelmäßigeFolge
des beharrlichen Ungehorsams gegen die Hierarchie,
und sogar Landesherrenund ganze Korporationen
suchten sich daher kirchliche Privilegien zu verschaf¬
fen, welche die Anwendbarkeit des Bannes aus sie
von dem alleinigen Ausspruche des Pabstes abhängig
machten.

Wer an ein großes Beispiel der ehemaligen Wirkun¬
gen des Bannes erinnert sein will, der denke an unser
Stedingerland, welches im Jahre 1234 durch ein päbst-

*) Die Achtserklärung geschah indessen, einer im deutschen
Rechte begründeten Sitte gemäß, immer erst sechs Wo¬
chen nachher, so daß der Gebannte noch diese Frist be¬
hielt, sich mit der Hierarchie zu versöhnen. Daher be¬
merkt der SachsenspiegelHl. 63, 2. : „Bann schadet der
Seele, aber er nimmt Niemandem den Leib, und kränket
Niemandem an seinem Landrechtc oder Lebnrechte, cs folge
denn des Königes Acht darnach." Walter in seinem
Kirchenrecht lj. 186 erklärt auf eine seltsame Weise,
warum die heiligen Väter des TridcntinerKoncils 8ess.
XXV. 3. ÜL rek. durch die Exkommunikationohne
Weiteres die Wirkungen der bürgerlichen Acht verhängt
haben. Die Kirche, meint er, habe das immer nur ge-
than kraft des ehemals bestehenden Statsrechts, „also
im Auftrag der weltlichen Macht ". Dies Also
stellt die Sache glücklich auf den Kopf. Wo in der
christlichen Welt ist denn vor dem Anfänge des dreizehn¬
ten Jahrhunders die Acht eine statsrechtlich bestimmte
Folge der Exkommunikaliongewesen? Und wie ist sie es
seit der karolingischen Zeit allmählich geworden? Siehe
Eichhorns Stats - und Rechtsgesch. Z. 182. (dazu vergl.
§. 323.). Die Geschichte und die Rechtsbücher der rö¬
mischen Kirche können Jedem sagen, wie die Päbste schon
im zwölften Jahrhundert mit einem Landesherrn verfuh¬
ren, der etwa nicht Willens war, ihrer„Waffe der Ge¬
rechtigkeit"— so nennen päbstliche Bullen das Anathema—
freien Lauf zu lassen. In welchem Aufträge hätten aber
die Päbste diese Waffe jemals gchandhabt, als „von
wegen des allmächtigen Gottes und aus Macht der
seligen Apostel Petrus und Paulus" ?

liches Anathema vernichtet worden ist. Das geschah
in wörtlicher Erfüllung  der kirchlichen Vor¬
schriften des kanonischen Rechts; siehe veeretsl . 6re §.
lll. V. VII. v. 10 und 13.

Eben dieselben Vorschriften, iw denen wohl Nie¬
mand ein Gebot der christlichen Religion finden
wird, sind von der römischen Hierarchie seit dem
Jahre 1520 mit der größesten Scharfe auch gegen
die evangelischen Christen erlassen, und nach aller
Möglichkeit zur Anwendung gebracht worden. Sie
finden sich genau ausgcdrückt in einem Mandat
vom 13. Juli 1528 (s. Eisenscbmids Bull .1. 505.),
durch welches Pabst Klemens VU.dem Bischof Paul
Zana von Brixen befiehlt, die Lutheraner in seiner
Diöcese zu vertilgen. Dabei ertheilt er ihm unter
Anderem den Auftrag, öffentlich bekannt zu machen,
daß diese Ungehorsamen,

sä cor reäirc (in sich kehren) nolentes et äietse
Lcclesise commnmonem, velut putriäs membrs
8epsrstvs et äiviso8, sc äsmiisliooi seternse cum
8atsns et gn§eli8 eius sääieto8 , sc perpetuo
i»ksme8 e88ê ; necno» chons eorom guselibet
mokilis et immodilis euieumgne tiäeliiim libers
et licite invaäere , oecnpsre et 8lbi segnirere
licere ; per8ons8 eorum esptivsre et i» perpe-
tusni 8ervitutem sääucere , corpors corum, p08 t-
gusm äekeets kuerint, 8epulturs eccle8ls8tic»
csrere äekere.
Statt dieser Stelle will ich eine ähnliche aus

der schon einmal angeführten Ketzerbulle des Pabstes
Paul IV. vom 17. April 1559 hier in Uebersetzung
mittheilen. Der Pabst verkündigt in vollkommenster
Uebereinstimmung mit dem kanonischen Recht: Die
der Ketzerei oder ihres Schutzes sich schuldig ma¬
chen, wes Ranges sie auch seien, „ sollen aller Kö¬
nigreiche, Herzogthümer, Herrschaften, Lehen und
zeitlichen Güter beraubt sein, und die Königreiche,
Herzogthümer, Herrschaften, Lehen und Güter
müssen veräußert werden und bleiben, und Den¬
jenigen als Gerechtsameund Eigcnthum zufal¬
len, die sie zuerst in Besitz nehmen, wenn sie nur
im reinen Glauben und in der Einheit unserer rö¬
mischen Kirche, und unter unserem und der uns
folgenden römischen Päbste verharren."

Aber die Zeiten, in denen es^die Hierarchie noch
für angemessen halten durfte, die kirchenrechtlichen



Bestimmungen in ihrer ganzen Nacktheit durch öf¬
fentliche Mandate und Bullen auszusprechen , neig¬
ten gewaltig ihrem Ende zu . Längst schon war die
Macht des Bannes überhaupt gebrochen durch die
Reformation . Immer mehr schwand ihre Grund¬
lage in den Gemüthern der Menschen , die Furcht
vor jener scelenverderbenden Wirkung der Strafe . *)
Immer mehr auch schwand die Möglichkeit ihrer
von Alters her behaupteten zeitlichen Folgen , durch
die Befreiung der Statsgewalten von der Hierarchie.
Nur gn anderer Weise noch durften sich die An¬
sprüche der hierarchischen Gewalt im Laufe der fol¬
genden Jahrhunderte Geltung verschaffen . Aberdaß
sie an sich niemals andere geworden sind , das kann
die Geschichte dreier Jahrhunderte und unserer Ge¬
genwart bewähren . Hören wir darüber statt vieler
Zeugnisse nur ein einziges , und zwar ein recht voll¬
ständiges , aus dem Munde des Pabstes Pius VII.

Durch die neue Gestaltung der landesherrlichen
Territorien in Deutschland , welche vorzüglich in Folge
der Abtretung des linken Rheinufcrs an Frankreich
von der Reichsdeputation im Jahre 1803 festgesetzt
worden war , hatten mehrere protestantische Landes¬
herren sakularisirtc kirchliche Stifter ganz oder zum
Thcil als Ersatz für ihre Verluste erhalten . Dies
bildete den Gegenstand vieler päbstlichen Unterhand¬
lungen mit dem deutschen Kaiserhause . Dadurch
ist später eine Instruktion an den zu Wien residi-
renden Nuntius vom Jahre 1805 bekannt geworden,
aus welcher ich nach Eiscnschmids Röm . Bull . II.
685 . folgende Worte des Pabstes anführe:

- „ Nicht nur hat sich die Kirche ( in äl¬
terer Zeit ) bemüht zu verhindern , daß die Ketzer sich
nicht der Kirchengüter bemächtigten , sondern sie hat
noch weiter als Strafe gegen das Vergehen der Ketzerei
die Konfiskation und den Verlust der Güter , welche
die Ketzer besitzen, festgestellt . Diese Strafe . . . ist be¬
schlossen, was die Güter von Privatpersonen betrifft,

*) Bemerkenswerth ist es , daß nach wenigen Jahrzehen¬
den schon das Tridcntiner Koncil die Anwendung der
Exkommunikation der möglichsten Umsicht und Behutsam¬
keit empfehlen mußte (8ess . XXV . 3 . äe rek .), „ weil
die Erfahrung zeige , daß dieses Schwert , so heilsam,
die Völker in Pflicht zu erhalten (sä eontinenckos in
olkieio poputo » vatäe salntaris ) , ohne mäßigen Ge¬
brauch mehr Verachtung als Furcht hervorbringe . "

durch eine Dekretale von Jnnocenz III ., und in Rücksicht
der Fürstenthümer und Lehen ist es eine Regel des ka¬
nonischen Rechts : Vbgolutos XVI . cke Haereticls,
daß die Unterthanen eines ketzerischen Fürsten von
aller Pflicht , Treue und Gehorsam gegen densel¬
ben freigesprochen bleiben . Wer auch nur ein
wenig in der Geschichte bewandert ist , dem können
die von Päbsten und Koncilien gegen jeden in der Ketze¬
rei beharrenden Fürsten ausgesprochenen Absctzungs-
sentenzen nicht unbekannt sein. In Wahrheit , wir
sind in so unglückliche Zeiten gefallen , zu einer sol¬
chen Erniedrigung für die Braut Jesu Christi , daß
es ihr nicht möglich ist, so heilige Maximen in Aus¬
übung zu bringen , noch nützlich , sie ins Gedächtniß
zurückzurufcn ; und sie ist gezwungen , den Lauf der
gerechten Strenge gegen die Feinde des Glaubens
zu unterbrechen . Aber wenn sie ihr Recht nicht
ausüben kann , die Anhänger der Ketzerei von ihren
Fürstenthümern abzusetzen und sie ihrer Güter ver¬
lustig zu erklären , könnte sie jemals zugeben , daß
man , um ihren neue Fürstenthümer und neue Güter
zuzuweisen , die Kirche derselben beraubte ? . . Welch
ein Gegenstand des Spottes würde sie nicht den
Ketzern selbst sein und den Ungläubigen , die ihren
Schmerz verhöhnend sagen würden , daß man endlich
die Mittel gefunden habe , sie tolerant zu machen . " *)

*) Ala non «otainento la etiiesa Iia proeurato ä 'iinpo-
äire die g) i Iieretiei non oeenpassero i Iioni eeele-
siastiei , Iia in ottra «taliilitn , eoine pena äst äelitto
äett ' eresia , la eonüsea et peräita äei Iioni äaFÜ
eretiei posseänti . tzuesta pena . . . . e äeeretata
per rappnrto ai Iieni äe ' privat ! nelia äeeretalo
ä 'Innoeenv .» IH . riportata nei eapo Ver ^ entis X.
äe Haeret . ; et per yuet elie rixuaräa i prineipati,
lenäi , v pnre re ^ nla äet äirittn vanoniea nei eap.
tllisoliitos , XVI . äe Ilaeretieis , cl >e suääiti äi un
principe inanilestainente eretieo ri >uan >- ono assoluti
äa Hnatnnyne oinaA ^ in , leäettä eä osse ^uio verso
äel nieäesiino ; e ninno elie sia aleun poeo versato
netta storia puö iAnorare le sentenxe äi äepositione
pronuneiato äai pnnteüei e äai eoneitz eontra äe
principi ostinati nett ' eresia . 8e non elie sianio
vra pnr troppo xiunti in tempi eosi eatainitosi e
äi tant » nniitia/ .iane per la spnsa äi Oesn Otirista,
elie sieeoine a lei non e possitiite usare , ensi nep-
pnre e «peäiente rieuräare queste «ne santissiine
inassiine äi Aiustn riFure contra i neiniei eiretielli
äetta kecke. Mla se nonpuöesereitare il » uo äiritto
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Es wird überflüssig sein, noch durch eine Reihe
weiterer Belege darzulhun, daß die römische Hierar¬
chie auf die Geltung der kirchenrechtlichenGrund¬
sätze gegen die Protestanten eben so wenig verzichtet
hat, als ihre Lehre von dem Wesen der Exkommu¬
nikation jemals eine andere geworden ist. Dadurch
muß sich aber Jedem klar vor Augen stellen, daß
ihr Verhalten gegen die Protestanten ein durchaus
verschiedenes von demjenigen ist, welches Herr Pa¬
stor Kleikamp selbst und gewiß der bei Weitem grö¬
ßere Theil aller Katholiken als das allein christliche
anerkennt.

Manche und zum Theil bestimmtere Zeugnisse gibt cs,
als Herr Pastor Kleikamp in den N. Bl . vorgelegt
hat, daß in Deutschland nicht bloß geachtete Pro¬
fessoren der katholischen Theologie, sondern sogar
Bischöfe des vorigen und des jetzigen Jahrhunderts
in ihren Schriften und den von ihnen approbirten
kirchlichen Unterrichtsbüchcrn das oberste Gebot der
christlichen Religion auch in Beziehung auf die Pro¬
testanten öffentlich gelehrt haben. Noch in Aller
Erinnerung ist die rückhaltlos versöhnliche Sprache,
welche vor wenigen Wochen der Hirtenbrief des ehr¬
würdigen Bischofs Kaiser an die Eingesessenen sei¬
ner Diöccse richtete. Aber alle diese offenkundigen
Zeugnisse, was beweisen sie Anderes, als daß inner¬
halb der katholischen Kirche, wenigstens auf deut¬
schem Boden, die lebendige Kraft des Christen¬
thums längst einen Gegensatz gegen die römische
Kirchengewalt herausgebildet hat, welchen ein unbe¬
fangener Protestant eben sowohl anerkennen muß,
als ihn ein unbefangener Katholik nicht mehr sich
verbergen kann. Denn in ihren Lehren wie in ihren
Ansprüchen steht diese Kirchengewalt heute noch auf
demselben Punkte, auf welchem sic vor dreihundert
Jahren und früher stand, in keiner Weise anders

«II llepnrre 6s laro prlncipntl e 6i «licliiararv 6eca-
6uti ein lora lioni eretici , potrvlrlie ella mul
pooitrviiiiivnto permettere per NFxssunFvrvloro nuovr
xriiieiputl s nuovi beni , 6'e88sriis 8pc»Aliiituelle 8ts88»?
. . . tzuule »scilsiolis 6l 6irI6ere lil clrieoa non 8i
üarelilie NAli eretici nieäooinii s6 a>-l' insrs6uli , i
gunli in8nltnn6o ai 6i lei 6olore , ilirvlibero eoosrvi
trovati Lnulinente i msrri , onäo ksrlu llivenir
tollernnte ! etc.

geworden als durch die Beschränkungen, welche ihrer
Wirksamkeit die anders gewordenen Zeiten von Au¬
ßen her in größerem oder geringerem Maße entge-
gengestellt haben. Aus diesem starren Festhalten an
den Bedingungen ihrer ehemaligen Macht folgt nolh-
wendig, daß die Entwicklung des christlichen Lebens
in der katholischen Kirche selbst einen immer tieferen
Widerspruch mit ihr erzeugen mußte, und grade die
fortschreitende Entwicklung des Katholicismus ist cs,
welche sich ihrer Wirksamkeit am Beschränkendsten
entgegenstellt. Denjenigen zwar, welche die oberste
Kirchengcwalt gläubig identisiciren mit dem lebendi¬
gen Geiste der Kirche, ist der im stillen Laufe der
Zeit erwachsene Widerspruch ein nicht bewußter,
aber es bedarf nur einer strengeren Handhabung
hierarchischer Lehren und Grundsätze, um ihn als¬
bald auch zum klaren und bestimmten Bewußtsein
zu erheben. Das lehren zur Genüge die außer¬
ordentlichen Ereignisse der Gegenwart.

Mit Freuden habe auch ich diese Ereignisse be¬
grüßt , weil die Befreiung der katholischen Kirche
Deutschlandsvon der römischen Kirchengewalt allein
jene traurige Scheidewand vernichten kann, welche
aufgerichtet von Rom zwischen den katholischen und
und evangelischen Christen heute noch wie zu allen
Zeiten die innere Einheit unseres Vaterlandes und
den Frieden zahlloser Familien stört.*)

Leverkus.

*) Zwei urkundliche Belege werden wir, vom Raum genirt,
nachli'efern. D. Red.

Kleine Chronik.
Oldenburg,  den 1. April Morgens. — Uebcr-

schwemmung. — Das Oberwasser der Hunte und Haaren
erreichte schon am 28. März Morgens eine Höhe von5'/,Fuß
über ordinair. Unterhalb ergoß es sich zuerst in die Wiesen.
Als es aber in diesen zu gleicher Höhe mit der Hunte ange¬
schwollen war und die Weser wenig mehr aufnahm, bildeten
sich Ueberläufe und Durchzüge nach Moorriem und der Blan-
kenburger Mark, ohne jedoch viel Wasser zu entfernen. Der
Sturm aus Westnordwest trieb Wasser und Treibeis vorzüg¬
lich gegen die Deichstrecke von Jprump bis zur Mündung des
Wolfssieler Außentiefs, in dessen Nähe, aller Anstrengung zum
Schutze des Deichs ungeachtet am Sonnabend um 6'/ , Uhr
Abends ein Durchbruch entstand. In den Kirchspielen Holle
und Neuenhuntorf sind in Folge dessen die niedriger gelegc»
nen Häuser unter Wasser, jedoch scheint keine Gefahr für
Menschen und Vieh zu sein. — Nach diesen Gegenden hin
helfend zu wirken, hat der 184l errichtete hiesige Hülfsver-
ein, mit seinen von den damaligen Sammlungen erübrigten
Mitteln, eifrig begonnen.

Redigirt unter Verantwortlichkeit der Verlagshandlung. Druck und Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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Sonnabend , 5. April. 18 4L. S8.

Stand und Wirkungen des jüngsten hohen
Oberwassers am Huntefinß.

Während der letzten Tage dieses Monats hat der
Wafferstandder Hunte ober- und unterhalb Olden¬
burg eine so ungewöhnliche Höhe erreicht, und der
Durchbruch des rechtseitigen Wüstenländer Hunte¬
deichs gleich unterhalb Jprump, den derselbe in Ver¬
bindung mit einem orkanähnlichen Sturme aus Nmd-
westen am 29. März Abends KV? Uhr bewirkte, ist
für das ganze Wüstenland und das benachbarte
Stedingerland ein Ereigniß von so trauriger Wich¬
tigkeit, daß ich mich gedrungenfühle, den Bewohnern
dieser Marschdistrikte und allen Oldenburgern dar¬
über eine möglichst getreue Nachricht zu geben.

Der lange Winter hatte bekanntlichweder an
der Hunte noch an der Weser hohe Wasserstände
gebracht, wohl aber war in der ganzen Ausdehnung
beider Flußgebiete zu verschiedenenZeiten, nament¬
lich in der zweiten Hälfte des Monats Februar, eine
große Schnecmasse gefallen; die Wasserstände an der
Bremer Brücke, welche bei hoher Weser auf 17^
bis 18 Fuß über Null steigen können,*) waren im
Mittel

im Monat Januar — 5 Fuß 11'/z Zoll über Null,
— — Februar— 4 — 10̂ — — —
in der ersten Hälfte

des März . 4 — 7^ — — —

*) Bekanntlichsind sie am 3tten v. Mts. außerordentlicher
Weise auf 18V. Fuß gestiegen. A. d. R.

und eben so niedrig hielten sie sich verhältnißmäßig
an der Hunte. Am 16. März ließ der strenge Win¬
ter nach, bis zum 21. war das Thauwetler schwach
und milde, allein am 22. trat eine regnigteWitte¬
rung mit mehr oder weniger Wind ein; am 27.
ward der Wind zum Sturm, der bis 29. Abends
ohne Unterbrechunganhielt, und am letzten Tage
aus Nordwestwehrte; die Nordsee an unserer Küste
ward dadurch so hoch aufgetrieben, daß die Fluchen
zu Elsfleth Morgens6 Fuß und AbendsZ'/ , Fuß
Höhe über ordinai'r erreichten; das Wesereisbrach
damit aus, und da dasselbe auch oberhalb Vegesack
schon am Abende zuvor in Bewegung war, so ist
es fortgegangen, ohne irgendwo eine den Deichen
gefährliche Stopfung zu bilden.

Jenes heftige Thauwetter führte der Hunte eine
außerordentliche Wassermasse plötzlichzu; die Ober¬
fläche derselben stand am 27. März Mittags 12 Uhr
an d. Wardenburg.Brücke—14̂ 11" üb. ord.Fluth,
-Krayenbrücke im

Tungeler Damm— 8^ 7'/ "̂ — -
-Cäcilienbrücke vor

Oldenburg. . — 4/ 8'/ "̂ - -
an den beiden oberen Punktendauerte der starke
Zufluß regelmäßig fort, allein ein höherer Stand
trat nicht mehr ein, im Gegentheil siel das Wasser
nach einigen Tagen; bei Oldenburg sind dagegen
die vorhandenen Brückenöffnungendem Zuflusse
nicht entsprechend; das Wasser erreichte schon am
28. Morgens oberhalb des äußeren Dammes eine
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